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Um den größeren Erfolg geht es dabei gar nicht. Es geht darum, dass sich scheinbar noch
immer einige Schulträger und Dienstherren einen schlanken Fuß machen und erwarten, den
Zahlungsverkehr im Zusammenhang mit Fahrten auf Privatkonten von Lehrkräften auszulagern
anstatt diese gleich über das schulbezogene eigene Konto laufen zu lassen.

Dass das Inkasso für Fahrten selbstverständlich durch (zumindest in NDS) den Dienstherrn
erfolgt, sollte wenig verwundern. Und es dürfte uns allen recht klar sein, wie ein solches
Verfahren abläuft, aber auch darum geht es hier nicht. Schräg wird das dann, wenn dieses
Inkasso durch den Dienstherrn für Fehlbeträge auf einem Privatkonto einer Lehrkraft
erfolgt....die dafür am besten bis zur Klärung der Sache auch noch in Vorleistung gehen darf. In
diesem Fall - und genau darum geht es hier in dieser Diskussion - gilt das hier nämlich nicht
mehr:

Zitat von Anton Reiser

Landesbeschäftigte haben mit diesen Vorgängen nichts zu tun.

Im Ergebnis kann nur immer wieder betont werden, dienstlichen Zahlungverkehr keineswegs
über eigene Konten abzuwickeln.
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